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factiſch den Ablaß auf eine Seele beſchränken oder mit
dem „Negative“ (vgl oben ſe die theoretiſche Möglichkeit einer
Ausdehnung negirt habe, 9  rte wurde: Non propositum.
Denn worauf ES doch vor allem ankommt, iſt gewi unur die
fa Etiſ Intentio N der Kirche bei Verleihung des Altarprivi⸗legiums. So ſehr man ſich darum Im einzelnen an die gegebenenBedingniſſe halten hat, ſo iſt deſſen ungeachte auch In dieſerHinſicht eine allgemeine Richtſchnur unverkennbar, von welcher ſichder apoſtoliſche Stuhl bei Gewährung ſolcher Indulgenzen eiten
läßt, und deren Anwendung auf andere Fälle bei gleichlautenden
Bedingniſſen und gleichliegenden Verhältniſſen ohne beſondern Grund
nicht Ird beſtreiten können. Um E wichtiger ſind aher die zwei
Beantwortungen der übrigen Fragen des Conſultors, deren er  6
wohl eher 3u erwarten war Num apbud Trappenses 1 Missa In-
dulgentia Itaris a0 Unall 118 (pluribus) limitetur? mit: ir-
mative; dagegen wurde die andere rage Num privilegium inu-
tile evaserit quod Uun ien Iis determinatae animae
IIIIII (COnsueverit applicari? mit Negative entſchieden!
Daraus zieht nun Schneider den Schluß Da die Gewin—
nung de 0  E nich von der Willensmeinung de Celebranten,
ſondern von der des Verleihenden Kirche) und von der göttlichenAnnahme bhängt, ſo nu der 0 bloß einem, wenn au
da er der an einem privilegirten Altare Ar mehrere
dargebracht wird Es genügt jedoch für den an einem privilegirtenAltar celebrirenden Prieſter die Intention, den Ablaß nach der
Willensmeinung des Verleihers für die Mitbrüder, Wohlthäter und
andere zu gewinnen, damit den Seelen, für man pfert,eine und zwar, gefällt, die Frucht des
angen könne. azu iſt zu bemerken, daß dieſe Intention ſe
Nur eine implicite zu ſein braucht (8 Ind ärzund daß die rage, ob ulnla anima celebrirt und PIO alia der

werden könne, für ſich eſteht und allerdings
vom ſpeciellen Ortlau des Privilegiums abhängt. Sicheraher geht In unſerer rage der er des Opfers elbſt wegen Zu

wendung des Ablaſſes eine unter mehreren für die übrigen nichtverloren.
Linz Prof Dir Kohout.
XII So einer aushilf

eiſe den welt

en Unterricht 1  I einer Volksſchule ertheilen, be
ziehungsweiſe einen Lehrer ſuppliren?) Wir prechenſogleich Unſere Meinung aus ud agen 75 14 7 wenn nicht die eel
»B» darunter leidet

An der Volksſchule In durch mehr als 3 Ahre
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Unterlehrer angeſtellt, welche durch ihr unordentliches Leben Kindern
ud Erwachſenen Aergerniß gaben und dem Pfarrer viel Herzeleid
verurſachten. In olge deſſen, ud eil dieſelben der vorgeſchriebenen
Lehrerprüfung ſich nicht Unterzogen, wurden ſie vom Schuldienſte
enthoben.

Da der Bezirksſchulrath un momentan nicht Iu der Lage
wW die Unterlehrerſtelle dieſer Ule beſetzen, machte
ſich der Ortspfarrer erbötig, den Unterricht In der Claſſ bi
zur Wiederbeſetzung 3 ertheilen. Die Bezirksſchulbehörde nahm
dieſen Vorſchlag mit Freuden an, und ſo ertheilte der Pf
dur Monate den Unterricht in der Claſſe der genannten
Ule Nachdem ſich nun für dieſe eine aſſende Lehrkraft
gefunden atte, wurde der Pfarrer von Seite des Bezirksſchulrathes
„unter Anerkennung der vorzüglichen Verwendung und unter Aus
druck des Dankes und der ausgezeichneten Hochachtung“ von der
ferneren Unterrichtsertheilung enthoben.

Von einigen Amtsbrüdern wurde nun dem genannten Pfarrer
deßwegen ein Vorwurf gemacht und bemerkt, eS ſei unſtatthaft, 10
unerlaubt, zur Ausführung des religionsfeindlichen Volksſchulgeſetzes
mitzuwirken.

Wir ind jedo nicht ſo ſtrenge Im rtheile, und chließen
uns der Anſicht Jener 0  7 welche die Handlungsweiſe dieſes Pfarrers
billigten, indem wir meinen, der Geiſtliche ſolle, natürli immer
vorausgeſetzt, daß nicht die eelſorge darunter leide, den Angen⸗
blick benützen, wo ihm Gelegenheit eboten iſt, zUum ohle der
Ule und Kinder auch um weltlichen Unterrichte thätig
ſein, ſo mehr, wenn ES ſich wie In unſerem Falle, Gut
machung eines gegebenen Aergerniſſes und Wiederherſtellung
des durch pflichtwidriges Verhalten von ette weltlicher Lehrer
geſunkenen Anſehens der Ule handelt, denn „mit der Fauſt Im
acke Im Schmollwinkel en und ber die modernen Schulzuſtände
klagen iſt ni geholfen, nur mit vereinten Kräften, durch fried
ES, zielbewußtes Zuſammenwirken geiſtlicher und weltlicher Lehr
eronen kann Erſprießliches zum 0 der Ule und Kinder
geſcha und manchem Uebelſtande abgeholfen, beziehungsweiſe vor
ebeugt werden

Dorfſtetten. Pfarrer arl Gerſtl
III der Pfarrer ohne irgend welche be

ondere Ermächtigung das Eheaufgebot beim ſonn nd
feiertägigen Nachmittags⸗Gottesdienſte vornehmen?)
Nach dem kirchlichen Geſetze Im Allgemeinen nicht, wohl aber nach
dem öſterr.⸗ſtaatl. Geſetze Das etztere verlangt nämlich nur, daß
die Verkündigung 47 Sonn⸗ oder Feſttagen an die gewöhnliche


